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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1991

Norm

WEG 1975 §1 Abs3

WEG 1975 §23

Rechtssatz

Die ö entlich-rechtliche Verp ichtung (die im Grundbuch ersichtlich zu machen ist), P ichtstellplätze im Sinne des Wr

GaragenG zugunsten einer Nachbarliegenschaft hinnehmen zu müssen, widerspricht der Zusage des

Wohnungseigentumsorganisators im Kaufvertrag, daß die verkauften Miteigentumsanteile "vollkommen satzfrei und

lastenfrei dem Käufer übergeben werden". Der Hinweis im Kaufvertrag auf den - der zugesicherten Lastenfreiheit

entgegenstehenden - Baubescheid kann nicht mit einer entsprechenden Vereinbarung gleichgesetzt werden, wonach

die ö entlich-rechtliche Verp ichtung von der prästierten Lastenfreiheit ausgenommen sein solle. Kraft vertraglicher

Widmung der Vertragsparteien können Kraftfahrzeugabstellplätze entweder selbständiges Wohnungseigentumsobjekt

oder Zubehörwohnungseigentum oder gemeinschaftlicher Teil der Liegenschaft mit anteiligem Benützungsrecht aller

Miteigentümer sein. Die Miteigentümer können diese Benützungsregelung auch konkludent schließen.
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Vgl auch

Schlagworte

SW: Auto
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